
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1976/9/7 3Ob84/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.09.1976

Norm

ABGB §548

ABGB §608

ABGB §613

AußStrG §97 A1

AußStrG §105

Rechtssatz

Durch die von den Nacherben unwidersprochene Aufnahme einer Forderung gegen die Verlassenschaft geben die

Nacherben weder ein Anerkenntnis ab, noch die Zustimmung zu einer künftigen Exekution auf das Substitutionsgut.

Entscheidungstexte

3 Ob 84/76

Entscheidungstext OGH 07.09.1976 3 Ob 84/76

SZ 49/103
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